
Führerscheinentzug
– was nun?

• Neuantrag

• Unterlagen

• Gutachten

• Prüfung

Sie haben noch Fragen? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

– Führerscheinstelle – 
Bad Wörishofer Str. 33 · 87719 Mindelheim

Telefon (0 82 61) 9 95 - 4 54
E-Mail: fuehrerschein@lra.unterallgaeu.de
www.unterallgaeu.de/fuehrerschein

Bi� e vereinbaren Sie vorab einen Termin.

Öff nungszeiten: 
Montag - Freitag:     7.30 - 12.00 Uhr
zusätzlich Dienstag:  13.30 - 16.00 Uhr
zusätzlich Donnerstag: 13.30 - 17.00 Uhr

Redak� on/Herausgeber: Landratsamt Unterallgäu
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Prüfung

Muss ich eine neue Führerscheinprüfung machen?
In der Regel ist eine erneute Führerscheinprüfung nicht nö� g. 
Die Führerscheinstelle ordnet allerdings eine erneute Prüfung 
an, wenn die Annahme gerech� er� gt ist, dass Sie die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr besitzen. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn Sie Ihren Führerschein noch in der 
Probezeit verloren haben oder seit dem Verlust der Fahrerlaub-
nis bereits mehrere Jahre vergangen sind.
Wenn Sie eine Prüfung ablegen müssen, teilen wir Ihnen dies 
mit. Erst anschließend sollten Sie sich mit einer Fahrschule in 
Verbindung setzen und mit dieser individuell die Vorbereitung 
auf die theore� sche und prak� sche Prüfung vereinbaren. Sie 
sind hierbei von der Pfl ichtausbildung befreit. Sie benö� gen 
also keine reguläre Fahrschulausbildung.

Probezeit

Welche Folgen hat es, wenn mir der Führerschein während 
der Probezeit entzogen wurde?
Mit der Entziehung der Fahrerlaubnis endet die Probezeit. Er-
halten Sie den Führerschein erneut, beginnt eine neue Probe-
zeit. Diese umfasst stets die Restdauer der vorherigen Probezeit 
und zusätzlich die gesetzlich vorgeschriebene Verlängerung um 
zwei Jahre, sofern die Probezeit nicht bereits in einem früheren 
Verfahren verlängert wurde. 
Die Teilnahme an einem Au� auseminar für verkehrsauff äl-
lige Fahranfänger ist Voraussetzung für die Neuerteilung Ihrer 
Fahrerlaubnis, außer Sie haben bereits früher an einem solchen 
Au� auseminar teilgenommen.

Wurde Ihnen Ihre Fahrerlaubnis entzogen, weil Sie unter Einfl uss 
von Alkohol oder anderen berauschenden Mi� eln am Straßen-
verkehr teilgenommen haben, müssen Sie ein besonderes Auf-
bauseminar besuchen.
Nähere Informa� onen und Adressen von Anbietern in der Nähe 
erhalten Sie gerne von Ihrer Führerscheinstelle.

Ausländische Fahrerlaubnis

Auch wenn Sie eine ausländische Fahrerlaubnis haben, dürfen Sie 
in Deutschland kein Fahrzeug führen, solange in Deutschland ein 
Fahrverbot wirksam ist, wenn eine Aberkennung oder Feststel-
lung ausgesprochen oder eine Sperrfrist angeordnet wurde.
Mehr zur Gül� gkeit einer ausländischen Fahrerlaubnis erfahren 
Sie von Ihrer Führerscheinstelle.

Hinweis

Dieses Merkbla�  kann nur einen ersten Einblick über die wich� g-
sten Regelungen geben. Es erhebt ausdrücklich keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.



Den Führerschein 
neu beantragen

Ihnen wurde die Fahrerlaubnis entzo-
gen. Ob Sie nach Ablauf der Sperrfrist 
eine neue Fahrerlaubnis erhalten, ent-
scheidet Ihre Führerscheinstelle. Dazu 
müssen Sie einen Antrag stellen. 

Wo kann ich den Neuantrag stellen?
Bei der Führerscheinstelle des Landratsamts müssen Sie persönlich 
Ihren Führerschein neu beantragen.

Wann kann ich den Antrag  stellen?
Sie können den Antrag frühestens sechs Monate vor Ablauf der 
Sperrfrist stellen. Wir empfehlen Ihnen, diese Möglichkeit zu nut-
zen, damit Sie Ihre Fahrerlaubnis möglichst bald wieder erhalten. 
Gilt für Sie keine Sperrfrist, können Sie den Antrag jederzeit stellen, 
aber spätestens vier Monate, bevor Sie zur Begutachtung gehen 
möchten (siehe „Gutachten“).

Diese Unterlagen brauchen Sie

Für alle Klassen:
• Aktuelles biometrisches Passbild (nicht älter als ein Jahr),
• Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestä� gung,
• Nachweis über die Schulung in Erster Hilfe,
• Führungszeugnis (Belegart O).

Für die Klassen A, A2, A1, B, BE, AM, L und T (Zweiräder, Pkw bis 
3,5 Tonnen, auch mit Hänger, Traktoren) zusätzlich:
• Sehtestbescheinigung einer amtlich anerkannten Sehteststelle 

(nicht älter als zwei Jahre).

Für die Klassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 und D1E (Fahrzeuge über 
3,5 Tonnen, auch mit Hänger, Busse) zusätzlich:
• Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung des Sehvermö-

gens (nicht älter als zwei Jahre),
• Ärztliches Zeugnis oder Gutachten (nicht älter als ein Jahr),
• Betriebs- oder arbeitsmedizinisches oder medizinisch-psycho-

logisches Gutachten (nicht älter als ein Jahr) – nur für die Klas-
sen D, DE, D1 und D1E,

• Führungszeugnis (Belegart OE) – nur erforderlich für die Klas-
sen D, DE, D1 und D1E.

Gutachten

Wann muss ich weitere ärztliche Gutachten vorlegen?
Bei Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Herzinfarkt, Epi-
lepsie, Bewegungseinschränkungen, aber auch bei Alkohol- oder 
Betäubungsmi� elabhängigkeit ist die Führerscheinstelle ver-
pfl ichtet, näher zu überprüfen, ob Sie sich zum Führen von Kra� -
fahrzeugen eignen. Die Führerscheinstelle fordert von Ihnen dann 
ein ärztliches Gutachten, um eine Beeinträch� gung oder eine Ab-
hängigkeit auszuschließen. Dazu bes� mmt die Führerscheinstelle, 
welche Qualifi ka� on der Arzt haben muss. Die Kosten für das Gut-
achten tragen Sie. Legen Sie das Gutachten nicht fristgerecht vor, 
schließt die Führerscheinstelle auf Ihre Nichteignung und kann 
Ihnen Ihre Fahrerlaubnis nicht neu erteilen.

Wann muss ich ein medizinisch-psychologisches Gutachten vor-
legen?
Ein medizinisch-psychologisches Gutachten einer amtlich aner-
kannten Begutachtungsstelle für Fahreignung müssen Sie zum 
Beispiel vorlegen bei
• schweren oder wiederholten Stra� aten (nicht nur im Straßen-

verkehr, etwa auch bei Körperverletzungsdelikten),
• schweren oder wiederholten allgemeinen Verkehrsauff älligkei-

ten,

• wiederholter Alkoholauff älligkeit (nicht nur im Straßenver-
kehr),

• erstmaliger Trunkenheitsfahrt ab 1,6 Promille oder gericht-
lichem Entzug der Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheits-
fahrt,

• schweren körperlichen und geis� gen Gebrechen,
• Verstößen gegen das Betäubungsmi� elgesetz (BtmG),
• wiederholter Entziehung der Fahrerlaubnis oder bei Vorliegen 

eines früheren nega� ven Fahreignungsgutachtens.
Diese Regelungen gelten auch für Fahrerlaubnisklassen, die vom 
Gericht von der Sperrfrist ausgenommen wurden (zum Beispiel  
Klasse L oder T). 

Sie können jede anerkannte Begutachtungsstelle für Fahreignung 
in Deutschland wählen. Begutachtungsstellen in der Nähe:
• AVUS Buchloe

Bahnhofstr. 57, 86807 Buchloe
Telefon (0 82 41) 9 60 02-42
www.avus-service.de

• pima-mpu GmbH Ulm
Neue Straße 22, 89073 Ulm
Telefon (07 31) 1 53 75-73
www.pima-mpu.de

• TÜV Süd Life-Service Kempten 
Bodmanstr. 4, 87435 Kempten 
Telefon (08 31) 5 21 54-10 
www.tuev-sued.de/mpi

• TÜV Süd Life-Service Memmingen
Haußmannstr. 4, 87700 Memmingen
Telefon (0 83 31) 92 50 85-11

Adressen von weiteren Begutachtungsstellen erfahren Sie bei 
Ihrer Führerscheinstelle oder auch auf der Internetseite der Bun-
desanstalt für Straßenwesen: 

www.bast.de
Die Kosten für das Gutachten tragen Sie. Wenn Sie kein Gutach-
ten vorlegen, erhalten Sie auch keine neue Fahrerlaubnis.

Wie vermeide ich ein nega� ves Gutachten?
• Nutzen Sie die Zeit der Sperrfrist und bereiten Sie sich auf 

die medizinisch-psychologische Untersuchung frühzei� g vor. 
Voraussetzung für ein posi� ves Ergebnis: Setzen Sie sich mit 
dem zugrunde liegenden Vergehen auseinander und ma-
chen Sie sich die Hintergründe Ihres Führerscheinentzugs 
bewusst. Entwickeln Sie stabile Strategien, eine zukün� ige 
Auff älligkeit, Alkohol- oder Drogenkonsum sicher zu vermei-
den.

• Wurde Ihnen die Fahrerlaubnis wegen Alkohol- oder Dro-
genkonsums entzogen, ist im Einzelfall bis unmi� elbar vor 
der Begutachtung auch der Nachweis mindestens einjähri-
ger Abs� nenz erforderlich. Der Nachweis richtet sich nach 
den Begutachtungs-Leitlinien und Beurteilungskriterien zur 
Kra� fahreignung (Urin- oder Haaranalysen).

• Wir empfehlen Ihnen, kompetente Hilfe zu suchen, zum Bei-
spiel von Verkehrspsychologen (entsprechende Adressen im 
Internet unter www.psychologenportal.de), Ärzten, Psycho-
therapeuten, Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen. Die-
se können Ihnen auch weitere Ansprechpartner vermi� eln.

• Die Begutachtungsstellen für Fahreignung (siehe vorherige 
Frage) bieten kostenlose Informa� onsabende an. Fachliche 
Hilfestellung bieten Ihnen auch die Psychosozialen Bera-
tungsstellen 

- in Memmingen, Lindentorstraße 22, 
Telefon (0 83 31) 50 84,

www.psb-memmingen.de,
- oder in Mindelheim, Maximilianstraße 2, 

Telefon (0 82 61) 61 00,
www.psb-mindelheim.de

• Klären Sie baldmöglichst, welche Maßnahmen oder Nach-
weise in Ihrem Fall geeignet oder erforderlich sind.


